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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (342 der Bei
lagen): Bundesgesetz, betreffend die Abän
derung einer Wertgrenze in der Konkurs-

und in der Ausgleichsordnung~ 

Die genannte Regierungsvorlage sieht eine 
Änderung der Höchstbetragsgrenze für bevor
remtete Dienstnehmeransprüme vor,· um den 
berechtigten Interessen der Dienstnehmer zu 
entsprechen und die Höchstbetragsgrenze den seit 
der Wertgrenzennovelle 1947 eingetretenen 
Änderungen im Lohn- und Preis gefüge anzu
passen. 

Vor 1938 betrug der Höchstbetrag 2400 S 
und wurde durch die Einführung der Reichs
markwährung automatisch auf 1600 RM herab
gesetzt. Durch die Wertgrenzennovelle 1947 
wurde die Höchstbetragsgrenze auf 4800 S er-

Strasser, 
Berichterstatter. 

höht. Die Regierungsvorlage sieht, eine Erhöhung 
auf 7200 S vor. 

Der Justizausschuß hat sich in seiner Sitzung 
vom 17. Mai d. J. ·mit der Regierungsvorlage 
befaßt. Als Ergebnis der Beraturigen, denen der 
Bundesminister Dr. T s c h ade k beiwohnte 
und in welchen die Abgeordneten M a r kund 
S t ras s e r das Wort ergriffen, wurde über 
Antrag des Abgeordneten M a r k die Erhöhung 
der Höchstbetragsgrenze auf 9600 S aus sozial
politischen Gründen beschlossen. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- .;. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 17. Mai 1951. 

Dr. Nemecz, 
Obmann. 

"j. 
Bundesgesetz vom 1951, 

betreffend die Abänderung einer Wertgrenze 
in der Konkurs- und in. der Ausgleichs- . 

ordnung. 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
§ 1. Im § 51 Z. 2 der Konkursordnung und 

im § 23 Z. 3 der Ausgleichsordnung, RGBl. 
Nr. 337/1914, tritt an Stelle. des Betrages von 
4800 S der Betrag von 9600 s. 

. § 2. Dieses Bundesgesetz tritt einen Monat 
nach der Kundmachung in Wirksamkeit. 

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Justiz betraut. 
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